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Nr. 12 Oele-, 18. März 1.938 76. Jahrgang

Amtticher Teil
Bekanniniakliungeu des Landrats

«Inhaltsverzejchnjgz Bckmmtnmchung Der Anmut-l u) die Lieustpflichtigen des Geburtsjahrganges .1918,
dunigsauffovderung iiber die Erfassung und Musteruiig 1938 fnr h) Die Dienstpflichtigeu des Geburtsjahrgaugs .1919, die in
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Feldarbeit in Maul-i und Filaueiifeuchenliezirken »S. 37 — (Sie: » · » . .. ·
nehinigung zur Abfuhr von Tünger nnd Jauche aus«den Lspeie in ZiffeLl genannten Dienstpflichtigeu werden vor-
iiichtverfenchteii Gehöfteu der Sperrbezirke S. 38 — Polizeiper- aussichtlich ab 1. tholier 1939 zum aktiven Wehrdieiift heran-«-
orduung zur Bekämpfung der Rübenblattwauze im Beobach- gezogen
tunigsgebiet S-. 38 —- Wanderuugsstatiftik S 39 — Laiidschafts- Ullzufchellz · _ _ ..
stelle fiir Naturfchntz S. 39 « —- Bekaniitinacliniig einer anderen Als Sttchtag fur die Erfassung der .«3«al)rgange 19181111.) 1919

 

Behövde S 39« . ist im Sinne des ä 1.3 Der Verordnung über das Erfassung-s-
wesen voiii 15. 2. 1937 lRGVL l« S. 295) der 6. April 1938

· » ·· anzusehen.
Abt. Wehr .Oels, den 15. Miit-; 1938 Die Dieiisipflichtigeu haben sich bei der polizeilichen Weide-

Bekanntiiiachung behörde persönlich zur Anlegnng des Wehrstammlilattes zwecks
der- Auiiieldungsauffordernng über die Erfassung und Ableistuug des Arbeitsdienstes und des aktiven Wehrdienstes

Musteruug 1938 siir den aktiven Wehrdienst und Reichs- anzunieldeu.» »Von der Verpflichtung zur» Anmeldung find nur
arbeitsdienst Re»ch2zsieiibstptflåc«l)tifieili likefreiktvS die ziå Diäten: Zeitpunkt bereits

« · _ -. ...‚ » . · ; ‚h · . ‚q z , . eisar eisieiit ei ten er in er“ ehrmacht Dienen.
193(5ufcäjeliläggebfeäbäig‘121%: szodzzef åghlågllätsfez USS; 3&1)?ch s Die Antrielduugeu haben bei »den zuständigen polizeilich-en

und Reichskaiplers vom 22. Mai 71935 über die Uebertragung JJieIDeDeborDeri (Wielbeftelren) knabrenb ch· Dienststundm zuDefä Qäewrbnmigßrecbtß und) Dem Wehrqefetz (Reichsgesctzblatt erfolgen. Hierzu sind folgende Personalpapiere vorzulegen:

l 6. 615) und des § 26 dies Reichsarbeitsdieiistgesetzes vom a) VCU GEbUkksschUUs
26· Juni 1935 (Rcichsgesetz- latt I 6 769) wird zur Aus-— b) Na wei e über "eine Ab«tiiiiiiiuii- , old-it "i! iu -·e"n
gügrznsgchdxsb§.t7s;2·lbi.t1fd;sstehr cietzcs ich des stsdAbi 3 um? sei-Ia Angel-ringen Besitz siiiii Fiihäeuiixßx " W
"e··« U Mr U Icnsge e e’ "n « _mnerne mm 1m Ü} zu- c) Die 6cbuf’engnife und die Nachwei e über eine Ver s-standigen Ersatzdienst telleii der Wehrmacht Nachftehendes be- ausbildunz (Benlingß: mtD Cßefeflefnpriifung); "f
fan-ntgeqeben: ‚ . . . . . . .- · « · · » .« d) das Arbeitsbucl); dieses hat der Unternehmer dein Dienst-
zeiksichckå Istcsåköchtzdåt kxfkjcåtyzs biswan durch b“ im“ pflichtigeu zu diefein Zweck aiisziihäiidigen;

« 1‘? ·i"·!s, '
1. Die wehrpflichtigen Deutschen des Geburtsjahrganges 1918, « Zlupjxssst .::b««3ugcclzong,km. . »L»L Die in Der Seit vom 1‘ Januar biä einschließlich 31. 21.11: Zur {ggf ((ääm'l'neiggf", Luftlporteinheiteii der ‚13131.1,

gust geboren-en Wehrpflichtigen des tkszeburtsjahrganges M H « « “mm“ «-
1919. « i ä» w.. zur JZSKK.,

U. Die Dieiistpslichtigeu nach I (vgl. § l Abs. 2 der Verord- zum NS.-Reiterkorps,
nunig über das Erfassungswesen vom 15. Februar 1937 -—‘ zum Deutschen Segleroerband,
Relchsgesp blast l Si 205) Wede M Der Zelt Dom 20- JUM zum NSFK (Nat.-Soz. Fliegerkorpss nnd iiber die Aus-
bis einschließlich 13. August 1938 gemustert. 1 biIDung in Diefem,

Il'l. 1. Zum Reichsarbeitsdieiist werden in der Zeit vom zum RLB (Reicl)sluftschutzbuiid),
1. Oktober 1938 bis einschließlich 31. März 1939 oder vom zum FWGM. (Freisivilliger Wehrfiiiik--Gruppe Mariue-),
i. April 1989 bis einschließlich 30. September 1939 herange- ZtzmsJIAST CDOUtschet Anmteursendvs mid Empfangs-
gegen: ieiit,

Reeisbewoäneei spart bei Zur-er KreislpaekmlleY
Jckeislpaekiql1e Oels

Haupts-eile 0eis, Kroapkisieuslnsc (Kreishaus) —- steigiieåe Julius-Sarg. “Ring Rotbart-)
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zur TN (Technische "Nothilfes),
znr Freilvilligen Sauitätskolonne (Rotes Krenz),
zur Feuerwehr;

f) Den Nachweis iiber den Besitz des klieichssportabzeichens
oder des SA-Sportabzeiehensz

g) äreifchiviunneröeugniß, Nettungssehwimmerzeugnis,
— rundschein, Leistungsschein, Lehrschein der Deutschen Le-
bensrettungsgesellschaft (DLRG.):

h) Den Nachweis über fliegerisehe Betätigung, für Angehörige
des fliegerischen Zivilpersonals der Luftwaffe, der Lust-
verkehrsgesellschaften und der ilieichsluftverwaltuugdie Be-
seheiniguug des Dienststelleuleiters über fliegerisehfaehliche
Verwendung und Art der Tätigkeit;

i) Den Führerschein (für Kraflfahrzeuge, Motorboote);

k) Die Bescheinignng über die Kraftfahrzeugausbildnng beim
— NSKK Amt für Schulen,
den Reiterschein des Reiche-inspekteurs
Fal)ransbil"dung;

l) den Nachweis über die Ausbildung beim Roten Mreng;

m) Den Nachweis über Seefahrtzeiten » Seefahrtbnch --—·,
über den Besuch von 6eefahrtfchulen, Sehiffsingeniuir«
sehulen, der Delusgfunkschule ——— Patente —;

o) das Ssportseesehifferzengnis, den Führersehein des Deut-
schen «Se-glerverlnm«des, den Schein (’ einer Seesportschnle,
das Seesportsunkzeugiiis;

o) den Nachweis über geleisteten Arbeitsdienst (Wehrpasz,
Arbeitspasz oder Arbeitssdieustpasz, Dieiistianstmsise, Pflich-
tenheft der StudentenselnifOx

p) den Nachweis über geleisteten aktiven Dienst in der Wehr-
macht, Landespolizei oder HVerfüinngstrnppe;

q) Den Annalnneschein als Freiwilliger der Wehrmacht, des
Reichsarbeitsdienstes oder der H Verfiignngstrnppe

Jeder Dienpfliehtige hat zwei Paszbilder in der Grösse

37 >< 52 111111 vorzulegen, auf denen er in bürgerlicher Kleidung

und ohne Kopfbedeekung abgebildet ist. Die Pafzbilder sind auf

der Rückseite von der polizeilichen Meldebehörde mit Vor-- und

.é miliennamen unD LSSeburtsDatnni zu versehen und in die

Dasche auf Der Rückseite der weißen Wehrstammkarte (minus

blatt In) zu stecken.
Jeder Dienstpfliel)tige, seine Ehefrau nnd seine Eltern haben

einen etwa beabsichtigten Antrag auf Zurüekstellung von der

Ableiftung des Reichsarbeitsdienstes nnd des aktiven Wehr--

dienstes tunlichst berits bei der Anmeldung zu stellen. Die

Zuriickstellung ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der poli-

zeilichen Meldestelle zu beantragen. Die erforderlichen Be-

tveistnittel sind mitzubringen.
Die in den Gemeinden bereits vorhandenen Wehrftammrols

len der Jahrgäuge 1918 und 191.9 (ehein. Freiwilliae) sind

fortlaufend weiterzuführen für die jetzt ienst-
pflichtig gewordenen Personen! Bis zum 25. März

D. I. bestimmt ist mir der Bedarf an Vor-drucken anzuzei-

gen, spätere Meldnngen werden nicht mehr berücksichtigt

Jch ersuche die Ortsbehörden, vorstehende Bekanntmachung
sofort ortsiiblich bekanntzugeben

:X:

für Reit- und

Die Herren Staudesbeamten des Kreises weise ich auf vor-

stehende Anmeldunsgsanffordernng für die Dienstpflichtigen der

Iahrgänge 1918 unD 1919 besonders hin-.

Der Lande-at

Reichs-einkommensteueranteile der Landgemeinden

Aus der 28. bis 30. Einkommensteueriiberweisung 1937
(28.—30. Ek. für Januar 1938) kommen zur Verteilung:

aus jeden Rechnungsxinteil 0,091, 0,181 unD 0,559 zu-
sammen 0,831 Reichspfeunig

Der Berechnung der durch die Kreiskommunalkasse zur Aus-

zahlung gelangenden Beträge liegt der im Kreisblatt vom
21. September 1934 auf Seite 113/114 abgedruckte, auch für
1937 geltende Verteilungsschliifsel für 1934 zugrunde.

 

Körperschaftssteueranteile der Landgemeinden

Aus der 13. Rörtperfchaftßfteuerüberlneifung 1937 (13. K .
für Januar 1938) ommen zur Verteilung auf jeden Re -
nungsanteil 1,096 Rpf.
Der Berechnun der durch die Kreiskotnmunalkasse zur Aus-

zahlung gelangen en Beträge liegt der im Kreisblatt vom

21. September 1934 auf Seite 113/114 abgedruckte auch für
: 1937 geltende Verteilungsschlüssel für 1934 zugrunde.

i . .
2 Umsatzsteueranteile der Landgememden

l Aus der 19. 1111D 20. IImsatzsteuerüberweisuni 1937 (19. unD
20. Us. sur Januar 1938) kommen zur Vertei ung:

je Einheit des ilmsatzstenerschlüssels 8,507 und 7,094 zu-
sammen: .15,l3l31 pr

Der Berechnung der durch die Kreiskommunalkasse zur Aus-
zahlnng gelangenden Betrage liegt vorläufig der im streisblatt
vom 23.»Nove«mberr 1934 auf Seite 143 abgedruckte Vertei-
lungssehlnssel fnr 1934 nach dem Stande am Schlusse des Rech-
nungsjahres 19313 zugrunde-.

1. » Oele-, _Den 14. März 1938
Auf Grund der Verordnung des Herrn klieichspräsidenten

zur {Sicherung Der Ernte unD Der landwirtschaftliehen Ent-
schuldnng im Osthilfegebiet vom l7. November 1931 habe ich
über folgende Betriebe das Sichernngsversahren aufgehoben:
 

Des Vetriebsinhabers

 

Lfd Bemer-

Nr. - i
Name : Stand Wohnort 1111111111

l 1

s
1 Arthnr Wabnitz l Buselwitz.

! Kreis Oels

Abt. Wehr Oels, den 15. März 1938

Veränderungen im Pserdcbestande

Die Herren Bürgermeister ersnehe ich, Die rechtzeitige Ein-
reichung der vierteljährlich zu erftattenden Berichtignngsuiel-
dnngen der Borsiihrungslisten der Gemeinden (nur für kriegs-
brauehbare Pferde) alsbald zu rusranlassen
Auf meine Kreisblattverfügnng vom 24. April 19313, Kreis-

blatt Seite 57, nehme ieh hierbei Bezug· Das veröffentlichte
Muster ist bei der Berichterstattimg zu beachten. Die Meldun-
gen sind über die Ortspolizeibehörden zn erstatten! Die Her-
ren Ortspolizeiverwalter haften mir fiir Die ordentliche Be-
richterstattnng. Die Urschsrists-Beränderungsmeldungen der
Gemeinden sind mir bis spätestens 25. März d. Js. herzu-

 
reiehen. Fehlanzeige ist erforderlich!

Der Laut-rat

l. l'\' Oele-, den l7. März 1938

Viehseucheupolizeiliehe Anordnung
Die Maul unD Klanensenehe ist amtstierärztlich neu festge-

stellt worden:
am 11. 3. 1.938 in Kunzendorf nnd (83rosz-Zöllnig,
am 12. 3. ‚1938 in Ludwigsdorf,
am 14. 3. 1938 in "Vielsguth, Klein-Ellguth, Groß-Weigels-

dorf, Görlitz, "Bohrau, Rathe,
am .15. 3. ‚1938 in Klein-Zöllnig unD
am 16. 3. 1938 in Kuriersdors
Zum Ssperrbezirk habe ich die Ortschaften
Kimzendorf, Gros3--Zöllnig, Lu·.d·wigsdorf, Vielguth, Klein-

Ellguth, GzroßsWeiigelsdorL Görlitz, Bohran, den Ortsteil
Rathe nördlich der Chausseen Dammer-Oels, Klein-Zöllnig
und Kuttersdorf erklärt.
Für die Sperrbezirke gelten die Bestimmungen meiner vieh-

seuchenpolizeilichen Anordnung vom 0. 1. 1.938 —- Kreisblatt
6 1 und 2.
Die Ahbeilnng der Maul- nnd Klanenseuche ist unter dem

iltindviehbestande des Siedlers Felix Konzok in Alt-Ellguth,

des Schneiders Richling in Darunter und des Sstellinacher-
meisters Paul T ro sse in Neuscholle festgestellt und die Des-
infektion abgenommen worden. Die Sperre über die Orte ist
mit Wirkung vom 17. 3. 1938 aufgehoben.

Der Landrat

Oels, den 1.7. März 1938

Feldarbeit in Maul- und Klaiieiiseiichebezirken
RdErL d. RusPerJ. -v. 24. 2. 1938 — lIIa 2731/313—2040

1. Bei Beginn der Frühjahrsbestellung ist Durcg den ein-
setzenden starken Spannviehverkehr mit der verme rten Aus-
breitung der Mriul- und Klauen-seuche zu rechnen. Der Wei-

L IV terverbreitung der Seuche muß durch strenge Handhabung der
Sperrvorschriften mit Nachdduek entgegengetreten werben.



38

Trotzdem wird den Landwirteu gesperrter Gehöfte, die auf die
Benutzung ihrer Klauentiere zur Anspannung angewiesen
sind, Die Erlaubnis hierzu vielfach nicht versagt werden können.

2. In Preußen ist in den Jahren 1932 bis» 1934 Die Stall-
sperre fiir Spausnvieh ans iinverseiichteii Gehofteu der Sperr-
bezirke während der Bestellis iiud Erntezeit in driiiglichen
Fällen nur während der ersten zwei Wochen nach dem Seuchen:
ausbruch für die Dauer der größten Gefahr aiifreehterhalteii
worden. Nach Ablauf dieser Frist konnte die Benutzung vo·n
Spannvieh unter der Bedingung zugelassen weodeu, daß die
Tiere in Zwischeuränmeu von 11) zu 10 Tagen unter Jmpf-
schsutz gestellt wurden. Dieses Verfahren hat sich damals be-
währt.

3. Ich bin damit einverstanden, daß auch in diesem Jahre
in driiiglicheii Fällen während der Bestell-: nnD Erntezeit die
Benutzung von Spannvieh aus iinverseuchten Gehöften der
Sperrbezirke mich mindestens zweiwöchiger lStallsperre unter
der Bedingung zugelassen wird, daß die Tiere in Zwischen-
räiiiiieu von l() bis l4 Tagen mit Rekoiivaleszeiitenseruin
schutigeimspft wenden· Die geiiiipften Tiere sind in geeigneter
Weise durch Haarschnitt oder Farbstift zu kennzeichnen Der
Jinpftierarzt hat den Tag Der Jnipfniig den Namen und
Wohnort des Tierbesitzers sowie die Zahl der geiiiipfteii Tiere
und die Art ihrer sieunzeichiiung der Ortspolizei-Vehörde
schriftlich mitzuteilen.

4-. llin den Beteiligten die Kostenansbringuiig zu erleichtern,
werden in Preußen die Kosten für den Jmpfftoff mit Pforto
nnd Verpacluiig aus öffentlichen Mitteln getragen. Die Hälfte
der Kosten wird auf die Staatskasse übernommen, Die Provin:
zialverbäiide werden um die lleberiiahiiie der audereii Halfte
auf »die Viehseiicheiieiitschädigungsfouids ersucht werden. Die
Lierbesitzer haben, damit nicht unnötige Jnipfungeu beantragt
werden, die tierärztlicheii Jmpfgebühreu zu tragen.

5. Die Jiiipftierärzte reichen in Preußen die Auszeichnun-
gen für die Jnipfstoffianslageu durch die beaiiiteten DiNerarzte
unter Angabe der Zahl der geiinpften Spanntiere, des sSeruini
verbrauehs und des Grundes für »die Jinpfnng aii·den Reg-
Präs. ein. Die Reg.Präs. veranlassen die-Beglcich«uug der
Rechnungen und fordern die Hälfte des Vetrages beim Pro-
vinzialverband an.

13. Die Jnipfungeu sind durch iiichtbeaiiitete Tierärzte nnD,
soweit Hilfstierärzte bestellt nnd neben ihren seiiehenpolizeis
licheii Arbeiten verfügbar sind, durch diese dnrchzufuhren Die

.J«'smpsvergiitnngeu richten sich nach Abs. 21’ iiiid Abs. 6 des
RdErL v. 2. 12. 1937 clisMVlisV S. 1884). Die Jiiipfungeu
sind im Interesse der Tierbesitzer nach Möglichkeit zusammen
zulegen.

7. Die Erfahrungen mit den Erleichterniigeii sind laufend
iu die iiioiiatlicheii Lageberichte (RdErl. v. 20. 11. nnD 18. 12.
1937, Eli‘ßl‘ßli‘l. S-. 1799 iiud 2002) aufzunehmen Furt Preu-
Preußen ersiiche ich die Reg.-Präs. und den Pol.--Pras.· in Ver-—

Iin zum l. 12. 1938 über die Höhe der entstandenen Kosten zu

berichten.

8. Die obersten sLanEdesbehörden der aiißerpreiiß. Länder nnd-
den klieichskommissar fiir das sSaarland ersiiche ich, entsprechend
zu verfahren. »

Entsprechende Anträge ersuche ich möglichst für die Ortschaft
gesammelt bei dein Herrn Vetserinärrat anzubringen. »Die An-

träge sind dabei zweckmäßig durch den Ortsllianernfuhrer in
Listenform unter Angabe Der Zahl der zu inipfenden Tiere

vorzulegen

Die Herren Bürgermeister des Kreises ersiiche ich um sofor-
tige ortsiibliche Vetanntmachung

Der Landrat
W-.-—·

L IV Qels, den 17 März 1.938

Mit dem Einsetzen der Frühjahrsbestellung ist die Abfuhr

des Düngers und der Jauche auf die zu bestellenden Aecker

vordringlich geworden.
In Abänderung meiner Anordnung pom 4. Februar D Js.

—- Kreisblatt Seite 20 — genehmige ich deshalb im Einver-

meik mit dem Herrn Veterinärrat ab sofort die Abfiihr von

Dünger und Jauche aus den nichtvekfeuchten Gehoften der
Sperrbezirke. « · .

Die Genehmgiunig erfolgt unter der Voraussetzung dasz

a.) Die Abfuhr sowohl des Düngers wie der Jauche m ttels
Pferdegefpaim erfolgt,

b) zur Absuhr des Dungers dich-te Wagen Mustemvagem

verwendet werden, durch die ein Herabfallen des Düngers
vermieden wird,

e.) Die Jauche in dicht schließendeii Jetuchefässern abgefahren
wird,

Die Abfuhr aus den versemhiteu Gehöften bleibt nach- wie
vor verboten

Der Laiidrat

Polizeiverorduuug
zur Bekämpfung der Rübeublattwanze im Beobachtungsgebiet

Aus Grund der vom Reiehsminister für Ernährung und
Landwirtschaft nach ä 2 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz der
landtoirtschaftlicheu .sl’iiltiirpflaii«3en vom 5. Mlärz 1937(Reichs-
gesetzblatt l, S. 271) durch Erlaß vom 27. Januar 1938 —-
ll A 2 —- 331 —---- erteilten Ermächtigung wird für das in der
Anlage A bezeichnete Gebiet des Regierungsbezirles Vreslan
folgendes iverordiietr

§ l
1. Zur Feststellung des Auftretens der Firäiiseltrautheit der

Zucker- iiiid Futterriiben unterliegen die mit Zucker-, Futter-
oider Roten Rüben, Sspiiiat oder Maugold bestellten Flächen
der Ueberwachuug durch das Pflanzenschutzamt und dessen Ve-
aiiftragte sowie durch die mit einein Aus-weis des Laiidrats
(Oberbürsgermeisters) versehenen Sachverständigen

2. Den iii Absatz l genannten Personen ist das Betreten
der im Absatz 1 genannten Flächen zu gestatten und jede ei-
sforderliche Auskunft zu geben. «

§ 2
1. Flächen, auf denen die in § 1 Absatz l genannten Per-

sonen ein starkes Auftreten der Riibenblattpslaiize feststellen,
sind von den Nuhuugberechtigteii uiiiznpftiigeu; die Nutzungs-
berechtigten siiid hierauf von den in § 1. Absah 1 genannten
Personen ausdrücklich hinzuweisen.

2. Kommen die in Absatz 1 genannten Nutzungsberechtigten
der ihnen obliegenden Verpflichtung trotz besonderer Auffor-
derung durch die Ortspolizeibehörde, das Pflanzenschictzaint
oder dessen Beauftra« te nicht nach, so können diese die Maß-
nahmen auf Kosten Yes Verpflichteteci selbst vornehmen oder
vornehmen lassen·

, ei
Die Ueberwachnng der Durchführung der aiigeordiieten

Maßnahmen obliegt neben den Ortspolizeibehörden dein Pflan-
zenschutiauit und dessen Beauftragten sowie den mit Ausweis
des Laudrats (*2berbiirgermeifters) versehenen Sachverständi-
gen; ihren Weisunigen ist Folge zu leisten.

§ 4
Wer den Vorschriften dieser Verordnung zuwiderhandelt,

wird nach § 13 des Gesetzes zum Schutze der landwirtschaft-
lieheii Kulturpflanzen bei vorsätzlicher Vegehung mit Gesäng-
nis bis zii zwei Jahren nnd mit Geldstrafe oder mit einer
dieser Streif)eii, bei fahrlässisger Vegehung mit Geldstrafe bis
zu 15().——-— .ieichsmarl nnd mit Haft oder mit einer dieser
Strafen bestraft.

§ 5
Die Verordnung tritt am Tage ihrer Verkündigung im

Anitsblatt in Kraft.

L 13 VI Nr. 362/38 B r es la u, den 23. Februar 1938

Der Fliegierimgspräsident
- Luni-wirtschaftliche Abteilung

Anlage A zur Polizeiverordnung zur Bekämpfung der
Rübenblattwanze im Beobachtungsgebiet

Die gleichzeitig veröffentlichte Polizeiverordnnng zur Be-
kämpfung der Rübenblattwanze im Beobachtungsgebiet gilt in
nachstehenden Gebieten:

1.. indeu Kreisen Groß-Wartenberg, Militsch, Neuniarkt,
Trebnitz und Wohlaii in ihrem ganzen Umfange;

. im Stadtkreis Breslan mit Ausnahme der Gemarkungen
Friedewalde, Herrnprotsch, Hundsfeld, Oswitz nnd Bres-
lau Guentherbrücke;

. in dem im Norden des Stakdtkreises Vreslau gelegenen
Teile des Landkreises Breslau;

. im Kreis-e Oels in den Gemarknngicu der Gemeinden
Alt-Ellguth, Bogschütz, sBohran, Briefe, Buchenwalde, BU-
chenswevder,Gimniel, Groß-Graben südlich der Straße Ju-
liusburg—Festenberg, Hönigern, Klein-Oels, Malen, sBeule,
Pontwitz, Raake mit den Ortsteilen "Medlitz, Neuho und
Pixchkawg Rehwinkel, Reichen el-d, Sachsenau, e s-
kie ern, Sibyllenort, Streh-litz, lbersdorf, Werden, Zes el,
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Zucklan, Siißwinkel siidiistlich der Straße Klein-Oelk-
Kunersdorf einschließlich der Kolonie Sandhäuser, sowie
des Kreisteiles südlich derStraße -Görlitz, Wildscl)iitz, Gr-
Weigelssdorß Schleibiti, Kuuersdorf bis zur Kolouie
Sandl)äuser.

l- t; V1 am. 3132/38 B r e sla n, den« 23. Februar 1933

Der dliegiernngspräfident
Landwirtschastliche Abteilung

- I, 1V 3118 Oels, »den H. März 1938

Der Kreis Oele- gilt danach teilweise als Beobachtungs-
gebiet. Das Beobachtuugggebiet umfaßt die Gemarknngen der
Gemeinden Alt-Ellgnth, Bogsel)iitz, Bol)ran, Briefe, Buchw-
«walde, Buchenwerder, Gimmel, 65roß-(«3rabeu südlich der
Straße Juliustnrg-—-—Festenberg, .tbiinigern, Klein-Oe 5‘, Malen,
Penke, Poiittoitz, Raake mit den Ortsteilen Msedlitz, Nenhof
nnd Fischkan d)iel)winkel, t)ieicheufeld, Sachsenan, Sechskieferin
Sibylenort, «Strehlit,z, lllbergdorß Werder, gefiel, Zucklau,
Süß-winket südiistlich der. Straße .8"ileiii-Oelo-—sKniiersdorf ein
schließlich der Melanie Sandhäuser, sowie des Kreisteiles süd—
lich der Straße Görlity Wildscl)iitz, Groß-:Weisgelsdorß Schlei
bitz, .t"i’-unergdorf bis zur Rolouie Sandl)änser.
Ich ersuche die Herren Bürgermeister der betreffenden Ge-

meinden ortsüblich bekannt zu machen.

Der Landrat

Oele-, den 15. März 19314
Wanderungsstatistik

Die Ortspolizeibehiirden deg- sireisegs erinnere ich an die
rechtzeitige Berichterstattnng betr. Statistik über die Ang- nnd
Einwanderung (Binneunnmdernnggstatistik). Die erforderlichen
Zählkarten sind mir bis zum 311. März d. Je destiiumt ein
zureichen.
Auf meine Mreiszblatwerfügnng vom 23. thrbtx 1937

Kreisblatt Seite 149 — sowie auf den dlidErL d. di gestimm-
DtPoL vom 11. 11). 1937 mitgeteilt durch meine Ver
fügung vom 31). Oktober 1937 Ker S. 150 nehme ich
hierbei Bezug nnd ersuche um ein-gehende Beachtung.
Dsa erforderliche Zählkarten--:l.liaterial ist bei mir anznfor

bern. Eine Verlängerung der gestellten Frist kann auf keinen
Fall gestattet werden.

Der Landrat

«-
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l« 111 Oelg, den 15. März 1933

Landschaftsstelle siir Natursschntz

Aus Vorschlag des sllreisbeanftragteu fiir Natiirscl)ut3,
dlieiehsbahnamtmann P a mpel in Oels habe ich den Lehrer
dlieinhard Winkler in fiele, Parkstraße 21, gemäß § 3,
Abs. .1 und 5 der Durchführungsverordnung zum klieichsnatup
sehntzgisetz vom 26. Juni 1935 zum Mitglied der Laiidsclsafts-
stelle für Tliatnrschutz in Seit; nnter dem Vorbehalt jeder
zeitigen Widerruf-i sernanntx

Der Landrat

sBetunntmadmng einer anderen Vehikel-e

Vreslau, Flug"l)afen, den 15. März 1933

Wetterbericht des Reichswetterdienstes BreslaikFlughafeu

Aus-gegeben am l5. März 1938

Im kommenden Vorhersagezcitranm Uti. sbi .3. 1938)
wird die atlautische 'E-törnnthüt-igfeit wieder ans Schlesien
übergreifen. Bei lebhafter West bis Nordwestströmnng wer
den« zunächst milde aber finchtere Luftmassen herangeführt, Idie
zu Bewölkiuisgszunahme nnd anfkommender Niederschlagstätig
keit Anlaß geben. (Cm der zweiten Wocheuhälfte wird sich die
llnlnsstäudigkeit des *1 Retter-«- erhöhen, doch gleichzeitig wir-d sich
eine allgemeine äljiildernng durchsehen. Am Ende des Zeit-
ranmes ist wieder mit einer Wettcrberuhigiuig nnd leichter
:)lbkiihlung zu rechnen.
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W-
and nicht nur einmal, ein-

mal ist leinrnall Erst

Wiederholung ziun er-

wünschten Erfolge lahm
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legt frische Eier ein-
legen! In Gnrantol
bleiben Eier über ein
Jahr lang gut im Ge-
schmack. Dotter und
Eiweiß trennen sich
leicht. Man kann je-
derzeit Eier nachlegen
Beutel für 120 Eier 45 Pfg.     
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